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Besoldungsreglement für die Feuerwehr 
der Gemeinde Igis 

 

Vom Gemeindevorstand, gestützt auf Art. 40 des kommunalen Feuer-
wehrgesetzes, erlassen am 27. Februar 1974, revidiert am 
15. September 1982, am 21. August 1997 und am 25. Januar 2005. 

Art. 1 

Der Kommandant, Vizekommandant, der Fourier, der Feldweibel, der 
Ausbildungschef und der Materialverwalter beziehen für ihre im Feuer-
wehrgesetz umschriebenen Obliegenheiten, nebst dem Sold für den 
Übungsdienst, feste Jahresentschädigungen. Diese betragen: 

für den Kommandanten Fr. 3'300.-- 

für den Vizekommandanten Fr. 2'200.-- 

für den Fourier Fr. 1'100.-- 

für den Feldweibel Fr. 1'100.-- 

für den Ausbildungschef Fr. 830.-- 

für den Ausbildungschef-Stellvertreter Fr. 830.-- 

für den Offizier Fr. 220.-- 

Art. 2 

Für jede, laut Vorschrift, mindestens zwei Stunden dauernde Feuer-
wehrübung wird folgender Sold ausbezahlt: 

Kader, Chargierte, pro Übung Fr. 41.20 

übrige Mannschaft, pro Übung Fr. 33.30 

Zuschlag für Spezialübungen Kader und 

Mannschaft, pro Übung Fr. 6.80 

Leitung und Auf-
sicht 

Übungsdienst 
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Art. 3 

Die Entschädigung für den Pikettdienst beträgt: 

Samstag, 14.00 Uhr bis Sonntag, 20.00 Uhr Fr. 222.-- 

Samstag, 20.00 Uhr bis Sonntag, 20.00 Uhr Fr. 167.-- 

Art. 4 

Im Aktivdienst (Brandfälle, Wassernot oder sonstige Hilfeleistungen) 
werden die Feuerwehrleute von der ersten Stunde an besoldet. Die 
Entschädigung beträgt Fr. 33.30 pro Stunde im Normalfall. Bei ausser-
ordentlichen Brand- und Naturkatastrophen wird die Entschädigung 
vom Gemeindevorstand festgesetzt. 

Art. 5 

Spezialaufgebote, wie Föhnwache, Saalwache, Kinodienst sowie die 
Arbeit des Feldweibels, des Geräteschutzes und des Motorspritzenwar-
tes, werden nach Zeitaufwand im Stundenlohn entschädigt. Das gleiche 
gilt für allfällige benötigte Magazin- und Wartungshilfen. Der Stunden-
lohn für solche Verrichtungen beträgt Fr. 27.70. 

Art. 6 

Der Zeitaufwand für das Mitwirken von Feuerwehrleuten bei Feuer-
schauen und Hydrantenkontrollen wird mit Fr. 27.70 pro Stunde ent-
schädigt. 

Art. 7 

Für den Besuch von Ausbildungskursen (Chargiertentage, kantonale 
Kurse) werden folgende Entschädigungen ausgerichtet: 

Taggeld: 

halber Tag Fr. 136.-- 

ganzer Tag Fr. 272.-- 

Pikettdienst 

Aktivdienst (Ernst-
fall) 

Spezialaufgebote, 
Material- und Gerä-
tewartung 

Feuerschau, Hyd-
rantenkontrolle 

Ausbildungskurse 
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Werden Verpflegungskosten vom Kursveranstalter getragen, so entfällt 
die entsprechende Entschädigung. An Fahrkosten bei auswärtigen Kur-
sen wird das Billett 2. Klasse vergütet. Ist eine Anreise mit der Bahn 
nicht möglich, werden Fr. -.60 pro Kilometer für das Privatauto vergütet. 

- Mittagessen Fr. 25.-- 

- Frühstück Fr. 10.-- 

- Übernachtung Fr. 80.-- 

Art. 8 

Die Entschädigung für Abendsitzungen beträgt Fr. 100.--. 

Art. 9 

Die Funkentschädigung pro Jahr beträgt Fr. 330.--. 

Die Funkentschädigung Ablöser pro Jahr beträgt Fr. 110.--. 

Art. 10 

Der Feuerwehrkommission steht im Rahmen des Voranschlages ein 
Jahreskredit von Fr. 300.--, insbesondere für dienstliche Verrichtungen, 
zur Verfügung. Die Kommission hat über die aus diesem Kredit bewillig-
ten Beträge Kontrolle zu führen. 

Art. 11 

Dieses Reglement tritt rückwirkend auf den 1. Januar 2005 in Kraft und 
hebt damit alle diesbezüglichen bisherigen Verfügungen und Erlasse 
des Gemeindevorstandes auf. 
 
 
Für den Gemeindevorstand Igis: 
 
 
Der Präsident:  E. Nigg 
 
Der Gemeindeschreiber: F. Niggli 

Spesen 

Abendsitzungen 

Funkentschädi-
gung 

Kreditkompetenzen 
der Feuerwehr-
kommission 

Inkrafttreten 


